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Anhang 

A 1 Operatoren für die Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) 

Ein wichtiger Bestandteil jeder Aufgabenstellung sind Operatoren. Sie bezeichnen als Handlungsver-

ben diejenigen Tätigkeiten, die vom Prüfling bei der Bearbeitung von Prüfungsaufgaben ausgeführt 

werden sollen. 

Operatoren werden durch den Kontext der Prüfungsaufgabe erst konkretisiert bzw. präzisiert: durch 

die Formulierung bzw. Gestaltung der Aufgabenstellung, durch den Bezug zu Textmaterialien / Abbil-

dungen bzw. Problemstellungen, durch die Zuordnung zu Anforderungsbereichen im Erwartungshori-

zont. Aufgrund dieser vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten lassen sich Operatoren zumeist 

nicht präzise einzelnen Anforderungsbereichen zuschreiben. 

Die Operatoren sind alphabetisch geordnet. Sie gelten übergreifend für die Naturwissenschaften, 

fachspezifische Operatoren sind grau unterlegt. 

 

Operator Beschreibung der erwarteten Leistung 

Abschätzen 
(nur Physik) 

durch begründetes Überlegen Größenordnungen physikalischer Größen 
angeben 

Analysieren wichtige Bestandteile oder Eigenschaften auf eine bestimmte Fragestel-
lung hin herausarbeiten 

Anwenden  einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas 
Neues beziehen 

Aufbauen eines Experi-
ments 

Objekte und Geräte zielgerichtet anordnen und kombinieren 

Aufstellen einer Hypo-
these 

eine begründete Vermutung auf der Grundlage von Beobachtungen, Un-
tersuchungen, Experimenten oder Aussagen formulieren 

Aufstellen einer Reakti-
onsgleichung 
(nur Chemie) 

vorgegebene chemische Informationen in eine Reaktionsgleichung über-
setzen. 

Auswerten Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang 
stellen und ggf. zu einer Gesamtaussage zusammenführen 

Begründen Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Beziehun-
gen von Ursachen und Wirkung zurückführen 

Beschreiben  
Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fach-
sprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben 

Bestätigen  
die Gültigkeit einer Aussage (z. B. einer Hypothese, einer Modellvorstel-
lung, eines Naturgesetzes) zu einem Experiment, zu vorliegenden Daten 
oder zu Schlussfolgerungen feststellen 

Berechnen numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen 

Bestimmen mittels Größengleichungen eine chemische oder physikalische Größe 
gewinnen 
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Operator Beschreibung der erwarteten Leistung 

Beurteilen zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von 
Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen 

Bewerten einen Gegenstand an erkennbaren Wertkategorien oder an bekannten 
Beurteilungskriterien messen 

Darstellen Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden etc. strukturiert und ggf. fach-
sprachlich wiedergeben 

Deuten  Sachverhalte in einen Erklärungszusammenhang bringen 

Durchführen eines Expe-
riments  

an einer Experimentieranordnung zielgerichtete Messungen und Ände-
rungen vornehmen oder eine Experimentieranleitung umsetzen 

Entwickeln 
Sachverhalte und Methoden zielgerichtet miteinander verknüpfen. 
eine Hypothese, eine Skizze, ein Experiment, ein Modell oder eine Theo-
rie schrittweise weiterführen und ausbauen 

Erklären einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck brin-
gen mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten und Ursachen 

Erläutern einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und 
verständlich machen 

Ermitteln einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formu-
lieren 

Erörtern Argumente, Sachverhalte und Beispiele zu einer Aussage oder These 
einander gegenüberstellen und abwägen 

Herleiten  aus Größengleichungen durch mathematische Operationen eine Bestim-
mungsgleichung einer naturwissenschaftliche Größe erstellen 

Nennen Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen aufzählen 

Planen eines Experimen-
tes 

zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranordnung finden 
oder zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranleitung erstel-
len. 

Protokollieren  Beobachtungen oder die Durchführung von Experimenten detailgenau 
zeichnerisch einwandfrei bzw. fachsprachlich richtig wiedergeben 

Skizzieren Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert 
grafisch übersichtlich darstellen 

Stellung nehmen zu einem Gegenstand, der an sich nicht eindeutig ist, nach kritischer Prü-
fung und sorgfältiger Abwägung ein begründetes Urteil abgeben. 

Überprüfen / Prüfen Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und 
eventuelle Widersprüche aufdecken 

Verallgemeinern aus einem erkannten Sachverhalt eine erweiterte Aussage formulieren 

Vergleichen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede feststellen 

Zeichnen eine anschauliche und hinreichend exakte grafische Darstellung beob-
achtbarer oder gegebener Strukturen anfertigen 

Zusammenfassen das Wesentliche in konzentrierter Form herausstellen 

 

 


